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Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag - 
Freitag 7.15 – 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 – 18 Uhr 

 
 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm 

 

Am Dienstag, 07.09.2021, findet um 17:30 Uhr in dem großen Ratssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Kärlicher Straße 4, Weißenthurm eine Sitzung des 
Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm statt. 

 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 

2. Ausstattung der Schulen und Kindertageseinrichtungen mit mobilen 
Luftreinigungsanlagen gemäß Antrag der Verbandsgemeinderatsfraktionen von 
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 

3. Bedarfsanmeldung für den Haushalt 2022 – Schulzentrum Mülheim-Kärlich und 
Außenstelle Weißenthurm 

4. Verschiedenes 

 

Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Weißenthurm, den 26.08.2021 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 

 
gez. Thomas Przybylla 

Bürgermeister 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Bau-, Vergabe- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm 

 
Am Mittwoch, 08.09.2021, findet um 17:30 Uhr in dem großen Ratssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Kärlicher Straße 4, Weißenthurm eine Sitzung des Bau-, 
Vergabe- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 

 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/
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2. Aufruf von in Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse 

3. Vergabe von Planungsleistungen für die Erweiterung des Rathauses der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 

4. Änderung   des   Flächennutzungsplanes   für   die   Bereiche   „Im   Pfräder“   und 
„Daubhaus/Rauental“  in  der  Ortsgemeinde  Kettig  (Änderungsverfahren  Nr. 25b) 
a) Beratung und Beschlussempfehlung über die Stellungnahmen im Rahmen des 
gemeinsamen Behördenbeteiligungs- und Offenlegungsverfahrens 
b) Beratung und Beschlussempfehlung über den Feststellungsbeschluss gemäß § 
67 Abs. 2 Satz 2 GemO 

5. Vergabe von Bauleistungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Mülheim- 
Kärlich (Außenanlagen) 

6. Vergabe von Bauleistungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 
Weißenthurm (Brandmelde- und Einbruchmeldeanlage und Außenanlagen) 

7. Anschlussvorhaben Klimaschutz 
8. Verschiedenes 

 

Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Weißenthurm, den 26.08.2021 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Weißenthurm 
gez. Thomas Przybylla 

Bürgermeister 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 
2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen 
 

1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 liegt mit dem 1. 
Nachtragshaushaltsplan bis zur Beschlussfassung am 22.09.2021 durch den 
Verbandsgemeinderat bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Str. 
4, 56575 Weißenthurm, Zimmer 128, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 

 

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Weißenthurm haben die 
Möglichkeit, in der Zeit vom 06.09.2021 bis 19.09.2021 Vorschläge zum Entwurf der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan, 
einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm, Kärlicher Str. 4, 56575 Weißenthurm, einzureichen. 

 

Der Verbandsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden. 

Verbandsgemeinde Weißenthurm, 03.09.2021 

gez. Thomas Przybylla 

Bürgermeister 
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Abholung der Reisepässe: 
 

Reisepässe, die bis zum 28.07.2021 beantragt wurden, können während der Öffnungszeiten: 
 

- montags 7:15 – 16:30 Uhr 
- dienstags 7:15 – 16:30 Uhr 
- mittwochs 7:15 – 12:00 Uhr 
- donnerstags 7:15 – 18:00 Uhr 
- freitags 7:15 – 12:00 Uhr 

- oder nach Vereinbarung 
 

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor. Ausnahmsweise kann 
der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person 
ausgehändigt werden. Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei ausweisen können. 

 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 02637/913-108, 913-109, 913-148 oder 
913-149. 

 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 
- Bürgerbüro - 

 
 

Alters- und Ehejubilare 
 

Herr Richard Kwiaton, Lehpfad 2a, 56218 Mülheim-Kärlich, feiert am 05.09.2021 seinen 90. 
Geburtstag. 

 
 

Bekanntmachung 
 

Am Mittwoch, 08. September 2021, 14.00 Uhr, findet auf Einladung der Vorsitzenden 
Irmgard Kicherer eine 

 

Sitzung des Kreisseniorenbeirates 
mit den Schwerpunktthemen 

„Häusliche Pflege“ und „Regionale Vernetzung – Seniorenbüros“ 
in der 

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727 Mayen 
statt. 

 
Die Sitzung ist öffentlich. Gäste werden gebeten, sich bei der Stabsstelle 5.2, Herrn Eiden, 
Email: markus.eiden@kvmyk.de, schriftlich anzumelden. 

 

Tagesordnung: 
TOP 1: Begrüßung 

 
TOP 2: Schwerpunktthema „Ambulante Hilfen im Alter – Möglichkeiten und Hilfen“ 

a) Vortrag von Dorothee Waldorf, Fachkraft für Beratung und Koordinierung im 
Pflegestützpunkt Mayen/Vordereifel 

b) Rückfragerunde 

mailto:markus.eiden@kvmyk.de
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TOP 3:Schwerpunktthema „Regionale Vernetzung und Seniorenbüros“ 
a) Zusammenfassung der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

 
b) Aussprache und Diskussion 

 
 

 
TOP 4: Verschiedenes/Informationen aus den Städten und Verbandsgemeinden / 

Mitteilungen aus dem Vorstand / anstehende Termine 
a) Mitteilungen aus den Gemeinden 
b) Termine 

c) Verschiedenes 

Koblenz, 31.08.2021 

Kreisseniorenbeirat Mayen-Koblenz 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
gez. Im Auftrag 
Markus Eiden 

 
 
 

Telefonsprechtag der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland Pfalz und 
Beauftragten für die Landespolizei, Barbara Schleicher-Rothmund 

 
Aufgrund der aktuellen Situation kann die Bürgerbeauftragte keine Sprechtage vor Ort 
durchführen. Deswegen bietet sie für Bürgerinnen und Bürger, die gerne mal der 
Bürgerbeauftragten persönlich ihre Probleme mit Verwaltungen des Landes Rheinland-Pfalz 
vortragen möchten eine telefonische Beratung am 23.09.2021 an. Gerne können Sie sich 
schriftlich oder telefonisch anmelden. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dann zum 
vereinbarten Termin einen Rückruf der Bürgerbeauftragten. E-Mail: 
poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de oder telefonisch 06131/28999-99 

 

Daneben können sich Bürgerinnen und Bürger natürlich auch jederzeit an das Team der 
Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz wenden. Sie erreichen das Büro unter 
folgender Tel.  Nr. 06131/ 2 89 99-0. Weitere Informationen über die Arbeit der 
Bürgerbeauftragten sowie das Online-Formular für das Einreichen einer Petition finden Sie 
im Internet unter: www.diebuergerbeauftragte.rlp.de. 

 

Als Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz stehe ich Ihnen mit meinem Team 
zur Verfügung, um Sie im Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu unterstützen. 
Mein Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn Sie Probleme mit einer 
Behörde haben. 

 
Als Beauftragte für die Landespolizei bin ich Ansprechpartnerin für Beschwerden von 
Bürgerinnen und Bürger, die Probleme mit der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz 
haben. Ebenso können Polizeibeamtinnen und- beamte sich mit Eingaben im 
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des 
Dienstwegs an mich wenden. 

mailto:poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de
http://www.diebuergerbeauftragte.rlp.de/
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Ortsgemeinde Bassenheim 

Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456, Fax: 02625 / 6493, Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
täglich 8 – 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: Dienstag 17.30 
– 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 

 
 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Ausschusses für Sport, Jugend, Freizeiteinrichtungen und Kultur der 

Ortsgemeinde Bassenheim 
 

Am Donnerstag, 09.09.2021, findet um 19:30 Uhr im Foyer der Karmelenberghalle, Bassenheim, eine 
Sitzung des Ausschusses für Sport, Jugend, Freizeiteinrichtungen und Kultur der Ortsgemeinde 
Bassenheim statt. 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Vorstellung von Ergebnissen der Arbeitsgruppe zur Erstellung neuer Richtlinien für 

die Förderung der Vereine 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
Bassenheim, den 25.08.2021 
gez. Natalja Kronenberg 
- Ortsbürgermeisterin - 
 
 
 

Bekanntmachung für die 
Ortsgemeinde Bassenheim 

 

 Vollsperrung der „Von-Oppenheimer-Straße“ 
 
 

Aufgrund von Kanalbauarbeiten wird die „Von-Oppenheimer-Straße“ für den Straßenverkehr 
im Bereich der Hausnummer 25 voll gesperrt und damit dem öffentlichen Verkehr entzogen. 

 

Die Vollsperrung findet voraussichtlich am in der Zeit vom 06.09.2021 bis zum 09.09.2021 
statt. 

 
Eine Umfahrung der Sperrung aus Richtung Koblenz kommend, ist über die Straßen 

„Altengärtenweg, Kirchstraße, Koblenzer Straße und Mayener Straße“ möglich. 

Wir bitten um Beachtung. 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm 

-als örtliche Ordnungsbehörde- 

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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Ortsgemeinde Kaltenengers 

Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 – 19 Uhr 

 
 
 

Keine Bekanntmachungen 

mailto:info@kaltenengers.de
http://www.kaltenengers.de/
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Ortsgemeinde Kettig 
 

Ortsbürgermeister Peter Moskopp | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 – 
12 Uhr, 14 – 19 Uhr; Donnerstag 8 – 12 Uhr, 14 – 19 Uhr, Freitag 8 – 
12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Montag 17 – 19 Uhr; 
Donnerstag 16 – 19 Uhr 

 
 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Verkehrs-, Dorfplanungs- und Umweltausschusses der 

Ortsgemeinde Kettig 
 

Am Montag, 06.09.2021, findet um 19:00 Uhr im Saal des Bürgerhauses, Hauptstraße 2, 
Kettig, eine Sitzung des Verkehrs-, Dorfplanungs- und Umweltausschusses der Ortsgemeinde 
Kettig statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Antrag der FWG-Fraktion auf Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung 

3. Erstellung neuer Begrüßungsschilder am Ortseingang und –ausgang gemäß Antrag 
des CDU-Ortsverbandes Kettig 

4. Sachstandsbericht zur Planung Windenergie der Verbandsgemeinde Weißenthurm 

5. Beratung und Beschlussempfehlung über eine Anfrage zur Entwicklung eines 
Naherholungsgebietes im Bereich „In der Pfütze“ 

6. Beratung und Beschlussempfehlung über einen Antrag auf Aufstellung eines 
Bebauungsplanes im Bereich zwischen „Weißenthurmer Straße“ und „Mittelweg“ 

7. Aufstellung des Bebauungsplanes „An den sechs Nussbäumen“ 
Beratung und Beschlussempfehlung über die Annahme der Planunterlagen 

8. Verschiedenes 

 
Nichtöffentlicher Teil 

− Vertragsangelegenheiten 

− Grundstücksangelegenheiten 
 

Kettig, den 27.08.2021 
gez. Peter Moskopp 
- Ortsbürgermeister – 

 
 

 
Bekanntmachung 

Sitzung des Ortsgemeinderates von Kettig 

 

Am Donnerstag, 09.09.2021, findet um 19:00 Uhr im Saal des Bürgerhauses, Hauptstraße 2, 
Kettig, eine Sitzung des Ortsgemeinderates von Kettig statt. 

 
 
 

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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Tagesordnung: 

 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Aufruf von in Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse 
3. Antrag der FWG-Fraktion auf Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung 
4. Auftragsvergabe zur Anschaffung eines Traktors 
5. Sachstandsbericht Generalsanierung Freizeit-, Sport- und Jugendzentrum Kettig 

6. Beratung und Beschlussfassung über die weitere DSL-Erschließung in der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm 

7. Linienbündelung im ÖPNV – Änderungen und neue Buslinie ab Dezember 2021 im 
aktuellen Überblick 

8. Luftreinigungssituation in der Grundschule und Kita 
9. Sachstandsbericht zur Planung Windenergie der Verbandsgemeinde Weißenthurm 

10. Beratung und Beschlussfassung über eine Anfrage zur Entwicklung eines 
Naherholungsgebietes im Bereich „In der Pfütze“ 

11. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Aufstellung eines 
Bebauungsplanes im Bereich zwischen „Weißenthurmer Straße“ und „Mittelweg“ 

12. Aufstellung des Bebauungsplanes „An den sechs Nussbäumen“ 
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme der Planunterlagen 

13. Einwohnerfragestunde 
14. Verschiedenes 

 
Nichtöffentlicher Teil 

− Vertragsangelegenheiten 

− Grundstücksangelegenheiten 
 

Kettig, den 27.08.2021 
gez. Peter Moskopp 
- Ortsbürgermeister – 
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 

Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim- 
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 | Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 8 - 12 Uhr, Donnerstag 
8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr 

 
 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Schulträgerausschusses der Stadt Mülheim-Kärlich 
 

Am Donnerstag, 09.09.2021, findet um 19:00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses (Eingang 
Poststraße) eine Sitzung des Schulträgerausschusses der Stadt Mülheim-Kärlich statt. 

 
Tagesordnung: 

 

Öffentlicher Teil 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Verpflichtung von Ausschussmitgliedern 
3. Luftreinigungsanlagen in den Grundschulen 
4. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen 

 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen 

 
Mülheim-Kärlich, den 24.08.2021 
In Vertretung 
gez. Albert Weiler 
- Erster Beigeordneter- 

 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Mülheim-Kärlich 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Zwischen Römerstraße und Kettiger 
Straße“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13b Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (Bürgerversammlung) gem. § 13b 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 
Dienstag, 14. September 2021, 18:30 Uhr. 

 

Der Stadtrat Mülheim-Kärlich hat in seiner öffentlichen Sitzung am 31.08.2017 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Zwischen Römerstraße und Kettiger Straße“ beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 14.11.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 

 
Mit der Annahme des Planentwurfes hat der Stadtrat Mülheim-Kärlich in seiner Sitzung am 
20.12.2018 beschlossen, den Bebauungsplan „Zwischen Römerstraße und Kettiger Straße“ in 
einem beschleunigten Bebauungsplanverfahren gem. § 13b BauGB nach den Bestimmungen 
des Baugesetzbuches aufzustellen. Gemäß § 13 b i.V.m. § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB wird 

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll, da es sich um ein beschleunigtes 
Planverfahren handelt und die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergeben hat, dass der 
Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 
4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 

 
Ziel der Planaufstellung: 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll zum einen der durch die bereits vorhandenen 
Wohnhäuser geprägte städtebauliche Wohncharakter und das Ortsbild gesichert werden, zum 
anderen sollen die unbebauten Grundstücke bzw. Grundstücksflächen einer verträglichen, 
bestandsangepassten Nachverdichtung bzw. einer maßvollen Neubebauung zugeführt 
werden. 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 
Das Plangebiet wird im Norden von der „Heeresstraße“, im Nordosten von der „Römerstraße“, 
im Osten bzw. Südosten von der vorhandenen Bebauung der „Römerstraße“, 
„Mauritiusstraße“ und der „Kettiger Straße“ und im Süden bzw. Südwesten von der „Kettiger 
Straße“ begrenzt. Im Westen grenzt das Plangebiet an unbebaute, teils landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke in der Flur 20 (Flurbezeichnung „Im krummen Acker unterm Kettiger 
Weg“.) 

 
Es werden sämtliche Grundstücke in der Flur 20 der Gemarkung Kärlich betroffen, die im 
beigefügten Übersichtsplan dick gestrichelt umrandet sind. 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 

 
In Erfüllung dieser gesetzlichen Vorschrift findet am 

 

Dienstag, 14. September 2021, um 18:30 Uhr, 
 

in der Kurfürstenhalle Mülheim-Kärlich, 
Clemensstraße 6, 56218 Mülheim-Kärlich, 

 
eine öffentliche Bürgerversammlung statt. 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird um vorherige Anmeldung gebeten. Nähere 
Hinweise zur erforderlichen Anmeldung finden Sie im Bekanntmachungstext weiter unten 
unter dem Punkt „Hinweise in Bezugnahme auf die Corona-Pandemie“. 

 
Die Öffentlichkeit kann sich darüber hinaus bis einschließlich Dienstag, 21.09.2021, bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Teilbereich 4.1 – Bauleitplanung, Kärlicher 
Straße 4, 56575 Weißenthurm, zu der Planung äußern. 

 
Die Unterlagen werden ab dem o. g. Zeitpunkt zusätzlich auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm veröffentlicht (www.verbandsgemeindeweissenthurm.de > 
Bürgerservice/Rathaus > Bauverwaltung > Bebauungspläne > Bebauungspläne im Verfahren 
> Stadt Mülheim-Kärlich). 

 
Alle DIN-Normen und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse), auf die in den 
Planänderungsunterlagen verwiesen wird, werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 

http://www.verbandsgemeindeweissenthurm.de/
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer Änderung der Planung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 
BauGB keine erneute Anhörung stattfinden muss. In diesem Fall schließt sich das 
Offenlegungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB an. 

 
Hinweise in Bezugnahme auf die Corona-Pandemie: 

Damit den aufgrund der Corona-Pandemie bestehenden und erforderlichen 
Infektionsschutzmaßnahmen ausreichend Rechnung getragen werden kann, bittet die 
Verbandsgemeindeverwaltung um vorherige Anmeldung zur Bürgerversammlung. 

 

Anmeldungen (Name und Kontaktdaten) werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm, Teilbereich 4.1 – Bauleitplanung, Frau Melina Weichart, entgegen genommen. 
Gerne können Sie sich telefonisch (02637/913-309), per E-Mail 
(melina.weichart@vgwthurm.de), postalisch (Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, 
Teilbereich 4.1 – Frau Melina Weichart, Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm) oder per Fax 
(02637/913-100) anmelden. 
Anmeldungen werden ebenfalls bei der Stadt Mülheim-Kärlich entgegen genommen 
(Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-Kärlich, Tel-Nr. 02630/944550, E-Mail: info@muelheim- 
kaerlich.de). 

 

Bei der Teilnahme an der öffentlichen Bürgerversammlung kann das Tragen einer Mund- 
Nasen-Bedeckung verpflichtend sein. Auf die geltenden Corona-Bestimmungen wird 
verwiesen. 

 
Sollten Sie aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht an der Bürgerversammlung 
teilnehmen wollen, besteht auch die Möglichkeit, einen persönlichen Informationstermin 
(Einzeltermin) mit den Sachbearbeiterinnen der Verbandsgemeindeverwaltung, Teilbereich 
4.1 – Bauleitplanung, Frau Kathrin Schmidt oder Frau Melina Weichart (Kontaktdaten, siehe 
oben), zu vereinbaren. 

Mülheim-Kärlich, 02.09.2021 Stadt Mülheim-Kärlich 

Gerd Harner 

Stadtbürgermeister 

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
mailto:info@muelheim-kaerlich.de
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Bauarbeiten DB Netz AG 
 

Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten 

sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der 

gegebenen betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in 

der angegebenen Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. 

Wir bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis für die Bauarbeiten. Angaben zu den 

Bauarbeiten: Gleisbauarbeiten, Weichenbearbeitung 

 
• 09.09.2021 bis 10.09.2021 von 22:00 Uhr bis 06:45 Uhr 

Gleisbauarbeiten an der Weiche Urmitz W 524 km 81,930-81,870 
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 

Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 | E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 – 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag 18 - 
19 Uhr, Sprechstunde 1. Beigeordneter Hajo Reif Donnerstag 18 – 19 
Uhr oder nach Vereinbarung 

 
 

Keine Bekanntmachungen 

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 
 

Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2019 

 

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Urmitz hat in seiner Sitzung am 19.08.2021 gemäß § 
114 Abs. 1 Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden 
Fassung den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt. Gleichzeitig 
hat der Ortsgemeinderat dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Urmitz sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung erteilt. 

 

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2019 liegt in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis einschließlich 14.09.2021 während der Dienststunden montags bis 
freitags von 7.15 - 12.00 Uhr und donnerstags 14.00 – 18.00 Uhr zur Einsichtnahme im 
Rathaus, 56575 Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im Verwaltungsgebäude 
der Ortsgemeinde Urmitz, 56220 Urmitz, Les Noes-Platz 1 während der Öffnungszeiten 
montags und donnerstags von 17.00 – 19.00 Uhr öffentlich aus. 

 
Urmitz, 03.09.2021 

 
Gez. 
Norbert Bahl 
Ortsbürgermeister 

 
 
 

Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Hauptstraße 
 

Ein Teilstück der Hauptstraße in der Ortsgemeinde Urmitz befindet sich in einer Tempo-30- 
Zone. Diese Zone beginnt an der Einmündung in die K 44 am Ortseingang aus Richtung 
Weißenthurm / Mülheim-Kärlich und erstreckt sich auf der Hauptstraße bis zu Einmündung 
des Lehpfades. Hier darf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht überschritten 
werden. 

 
Die zuvor angesprochene Tempo-30-Zone umfasst neben einem Teilstück der Hauptstraße 
aber beispielsweise auch die Weißenthurmer Straße, den Lehpfad, die Kaiser-Heinrich- 
Straße, die Freiherr-vom-Stein-Straße, die Kolpingstraße, die Straße “Im Hofacker“ und die 
Kaltenengerser Straße. 

mailto:info@urmitz.de
http://www.urmitz.de/
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Das Teilstück der Hauptstraße zwischen dem Lehpfad und der Straße “Im Hofacker“ befindet 
sich innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches, welcher auch unmittelbar angrenzende 
Straßen umfasst. In diesem Abschnitt der Hauptstraße gilt Schrittgeschwindigkeit. Auch haben 
hier Fußgänger und spielende Kinder Vorrang. 

 
Aufgrund der zunehmend festzustellenden Überschreitungen der jeweils zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten ergeben sich für die Bewohner der angesprochenen und 
benachbarten Straße Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm. Auch nehmen die Gefahren für 
Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer durch die überhöhten Geschwindigkeiten zu. 

 

Daher werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, sich rücksichtsvoll gegenüber Dritten (und 
hier auch gegenüber den Bewohnern) zu verhalten und auch im eigenen Interesse die jeweils 
unter günstigsten Umständen gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten. 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm 

-örtliche Ordnungsbehörde- 
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Stadt Weißenthurm 
 

Stadtbürgermeister Gerd Heim | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung 

 
 
 
 

Bekanntmachung 
Sitzung des Bau-, Liegenschafts- und Verkehrsausschusses der Stadt 

Weißenthurm 

 
Am Donnerstag, 09.09.2021, findet um 18:30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses, 
Hauptstraße 185, Weißenthurm eine Sitzung des Bau-, Liegenschafts- und 
Verkehrsausschusses der Stadt Weißenthurm statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 

2. Wohnprojekt Schultheis-Park an der Kolpingstraße - hier: Vorstellung des ersten 
Planungsschrittes durch den Investor 

3. Beratung und Beschlussempfehlung über die weitere Vorgehensweise im 
Bebauungsplangebiet "In der Rheinhell" 

4. Beratung und Beschlussempfehlung über die Vergabe der Straßennamen im 
Bebauungsplangebiet "Rosenstraße / B9" in Weißenthurm 

5. Verschiedenes 

 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 

 
Hinweis: 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie- 
Situation zur Gewährleistung der notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern nur 
eine begrenzte Besucherzahl für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Daher 
bitten wir Sie um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 02637/92020, falls Sie 
an einer Sitzung teilnehmen möchten. 
Zum Zwecke der Information im Falle einer später bekanntgewordenen Infektion werden 
Namen und Anschriften der Teilnehmer/innen notiert (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und e) 
DSGVO). 

 
Weißenthurm, den 26.08.2021 

gez. Gerd Heim 
- Stadtbürgermeister - 

mailto:info@weissenthurm.de
http://www.weissenthurm.de/
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Bauarbeiten DB Netz AG 
 

Die DB Netz AG führt unten angegebene unaufschiebbare Bauarbeiten durch. Die Bauarbeiten sind 
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich und können aufgrund der gegebenen 
betrieblichen Voraussetzungen (Erfordernis der Einhaltung des Fahrplanes) nur in der angegebenen 
Tageszeit / Nachtzeit bzw. an Sonn- bzw. Feiertagen durchgeführt werden. Wir bitten die betroffenen 
Anwohner um Verständnis für die Bauarbeiten. Angaben zu den Bauarbeiten: Gleisbauarbeiten, 
Weichenbearbeitung 

• 06.09.2021 bis 07.09.2021 von 22:00 Uhr bis 06:45 Uhr 

 

Gleisbauarbeiten an der Weiche Weißenthurm Gleis 2 km 77,415; 77,620 
Gleisbauarbeiten an der Weiche Weißenthurm W 24 km 77,490 
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Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weißenthurm 

- nichtamtlicher Teil - 

 
 

Mitgliederversammlung TV Weißenthurm 
 

Der TV Weißenthurm 1868 e. V. lädt alle aktiven und inaktiven Mitglieder zur 153. 
Mitgliederversammlung am Samstag, 02.10.2021, um 15:00 Uhr ein. Um alle aktuellen 
Hygiene- und Abstandsregeln beachten zu können, findet die Versammlung in der „Stadthalle“, 
Kirchstraße 3, in Weißenthurm statt. Momentan gilt die die 3G-Regel. 

 
Tagesordnung: 

 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Totenehrung 

3. Ehrungen 

4. Bericht über die 152. Mitgliederversammlung 

5. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 

6. Berichte aus den Abteilungen 

7. Kassenbericht 

8. Bericht der Kassenprüfer 

9. Wahl eines/r Versammlungsleiters/in 

10. Entlastung des Vorstandes 

11. Neuwahl des Vorstandes 

12. Bestätigung der Abteilungsleiter/innen, des Ältestenrates, des 

Jugendvertreters 

13. Wahl der Kassenprüfer 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Bildung von Rücklagen 

15. Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan 

16. Ausblick 2021/2022 

17. Verschiedenes 

 
Wir bitten alle Mitglieder die Mitgliederversammlung zu besuchen, um ihre Verbundenheit mit 
dem Turnverein zu bezeugen und anstehende Entscheidungen mitzutragen. Die Satzung kann 
in der Geschäftsstelle montags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr eingesehen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

 
Wichtig: Aufgrund der unbestimmten Corona-Lage kann es kurzfristig zur Absage der 
Veranstaltung kommen. Aktuelle Informationen sind auf unserer Homepage www.tv- 
weissenthurm.de zu finden. 

 


